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An alle Genossenschaftsmitglieder

Gemeinsam die Gemeinwirtschaft stärken! 26.9.20/21
Ja zum Volksentscheid!

Sehr geehrtes Genossenschaftsmitglied,

die lnitiative ,,Deutsche wohnen & co enteignen" ist angetreten, in Berlin über einen volksentscheid private

profitorientierte lmmobilienkonzerne mit Beständen von mehr als 3.ooo wohnungen zu vergesellschaften' Die

lnitiative wird von einem breiten Bündnis getragen - darunter Mieterverein, lG Metall und die Gewerkschaft verdi'

Genossenschaften sichern bereits bezahlbares wohnen für viele Menschen in Berlin. Deshalb nimmt der Volks-

entscheid diese eindeutig von der Vergesellschaftung aus: Genossenschaften werden nicht enteignet'

Am 26, septembe t2o2lstimmen alle Berlinefinnen über den volksentscheid ab. Darin heißt es:

,,Ziel einer Vergesellschaftung ist die Schaffung von Gemeineigentum, weshalb ('..) gemeinwirtschaftlich

veruraltete unternehmen rechtssicher ausgenommen werden". Bei wohnungsbaugenossenschaften

handelt es sich um genau das: Gemeinwirtschafilich verwaltete unternehmen. ln unserem Entwurf für ein Verge-

sellschaftungsgesetz steht dementsprechend: ,,Nicht vergesellschaftungsreif sind gemeinwirtschaftliche

Unternehmen des Privatrechts, insbesondere Genossenschaften".

Mit dieser Auffassung sind wir nicht alleine - alle demokratischen Parteien des Abgeordnetenhauses haben sich

unmissverständlich gegen die Vergesellschaftung von Genossenschaften ausgesprochen. und auch rechtlich

sind wir auf der sicheren Seite:

o Artikel lE des Grundgesetzes, auf dem der Volksentscheid fußt, ist eindeutig: Die Vergesellschaftung

verfolgt das Ziel, die betreffenden wohnungen in,,Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirt-

schaft,,zu überführen. Deshalb können Genossenschaften, anders als profitorientierte unternehmen wie

Deutsche Wohnen & Co, nicht vergesellschaftet werden!

o Senat, Abgeordnetenhaus, Bundestag und lmmobilienwirtschaft haben Rechtsgutachten zum Volksent-

scheid eingeholt: Nicht eines der verölfentlichten Gutachten sieht ein Problem darin, Genossenschaften von

. gil::'fl::fllJ:1il:ffri§ilX",lffhno,i, sesen ein verabschiedetes Gesetz krasen sorrten, können

Genossenschaften nicht nachträglich vergesellschaftet werden. Das ist rechtlich nicht möglich' Eine

Enteignung durch die iuristische Hintertür ist also ausgeschlossen'

Die lnitiative nimmt die sorgen der Genossenschaftsmitglieder ernst, viele sind selbst in der lnitiative aktiv'

Genossenschaften sorgen iangst für die Versorgung ihrer Mitglieder mit gutem, sicherem und bezahlbarem

wohnraum. Lassen sie uns also zusammen dafür eintreten, die Gemeinwirtschaft, deren stärken sie

kennen, weiter auszubauent Damit Berlin auch für lhre Kinder und Enkelkinder eine lebenswerte stadt bleibt'

Stimmen Sie am 26. September mitJAl

Solidarische Grüße,
lnitiative Deutsche Wohnen & Go enteignen

Weitere aktuelle lnformationen und Termine finden Sie auf dwenteignen'de


